
   

Landratsamt Konstanz     
Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebs  
„Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz“ 
 
 
Der Kreistag des Landkreises Konstanz hat in seiner Sitzung am 20. Oktober 2025 den Jahresabschluss 
des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz“ nach den Vorschriften des § 16 
Eigenbetriebsgesetz, § 48 Landkreisordnung und § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt und 
der Betriebsleitung Entlastung erteilt:  
 
Übersicht Jahresabschluss 2024 Abfallwirtschaftsbetrieb LKrKN

2024 2023

1. Bilanzsumme 25.164.254,16 EUR 24.872.509,63 EUR

1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 2.744.220,42 EUR 2.979.125,83 EUR

- das Umlaufvermögen 19.641.669,63 EUR 18.353.869,33 EUR

- die Rechnungsabgrenzungsposten 35.051,64 EUR 25.226,47 EUR

- nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.743.312,47 EUR 3.514.288,00 EUR

1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital 0,00 EUR 0,00 EUR

- die Rückstellungen 23.462.365,75 EUR 24.084.433,12 EUR

- die Verbindlichkeiten 1.701.888,41 EUR 788.076,51 EUR

2. Ergebnis der Erfolgsrechnung 770.975,53 EUR 406.231,22 EUR

+ Entnahme/- Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung 0,00 EUR 296.624,78 EUR

Jahresergebnis 770.975,53 EUR 702.856,00 EUR

Tilgung des Verlustvortrags 702.856,00 EUR 702.856,00 EUR

Ergebnisvortrag 68.119,53 EUR 0,00 EUR

2.1 Summe der Erlöse und Erträge 15.823.878,62 EUR 14.416.891,99 EUR

2.2 Summe der Aufwendungen 15.052.903,09 EUR 13.714.035,99 EUR  

 
 
Das Jahresergebnis beträgt 770.975,53 EUR. Hiervon werden 702.856,00 EUR planmäßig zur Tilgung 
des durch die Erhöhung der Deponie-Nachsorgerückstellungen auf den Erfüllungsbetrag in 2017 
entstandenen Verlustvortrags verwendet und 68.119,53 EUR auf das nächste Jahr vorgetragen. 
 
Der Jahresabschlussbericht und die Feststellung durch den Kreistag werden auf der Internetseite des 

LRAKN in der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ veröffentlicht. Die Unterlagen bleiben bis zur 
Bekanntgabe der Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zugänglich. 
 
 
Konstanz, den 24. Oktober 2025 

 
Zeno Danner, Landrat 
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